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Anwendung der Richtsatzsammlung des
Bundesministerium der Finanzen
ordnungsmäße Buchführung
Einzelfallprüfung
endgültige Leistungsbewilligung

Leitsätze Im Rahmen einer entgültigen Bewilligung
für vergangene Leistungszeiträume ist
der tatsächliche Bedarf unter
Berücksichtigung der erzielten Einkünfte
grundsätzlich konkret zu ermitteln und
nicht unter Hinweis auf die
Richtsatzsammlung des BMF zu schätzen.

Normenkette SGB 2 § 11b
SGB 2 § 13
Alg II-V § 3 ff

1. Instanz

Aktenzeichen S 18 AS 882/15
Datum 18.02.2016

2. Instanz

Aktenzeichen L 31 AS 1048/16
Datum 29.09.2021

3. Instanz

Datum -

Auf die Berufung des Beklagten wird das Urteil des Sozialgerichts
Neuruppin vom 18. Februar 2016 geÃ¤ndert.

Â 

Die Klage wird abgewiesen, soweit sich die KlÃ¤gerin fÃ¼r den streitigen
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Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 gegen die Ansetzung
eines monatlichen Einkommens aus ErwerbstÃ¤tigkeit des verstorbenen
KlÃ¤gers i.H.v. 205,03 â�¬ und einer hieraus letztlich resultierenden
Einkommensanrechnung in HÃ¶he von monatlich 38,01 â�¬ wendet. 

Â 

Im Ã�brigen wird die Berufung zurÃ¼ckgewiesen.

Â 

Der Beklagte hat die notwendigen auÃ�ergerichtlichen Kosten der
KlÃ¤gerin des Rechtsstreits zu 1/2 zu erstatten.

Â 

Die Revision wird nicht zugelassen.

Â 

Â 

Tatbestand

Â 

Die 2011 geborene KlÃ¤gerin setzt als alleinige Rechtsnachfolgerin den Rechtsstreit
ihres im November 2018 verstorbenen Vaters, des ursprÃ¼nglichen alleinigen
KlÃ¤gers (im Folgenden: KlÃ¤ger) fort.

Â 

Streitig ist die HÃ¶he des Anspruchs des KlÃ¤gers auf Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhaltes nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) fÃ¼r den
Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 unter BerÃ¼cksichtigung von
Einkommen des KlÃ¤gers aus einem Gewerbebetrieb, insbesondere die Frage der
BerÃ¼cksichtigung der sogenannten Richtsatzsammlung des Bundesministeriums
der Finanzen (im folgenden: Richtsatzsammlung BMF) bei der
Einkommensermittlung.

Â 

Der 1978 geborene KlÃ¤ger war seit 2012 selbststÃ¤ndig tÃ¤tig. ZunÃ¤chst betrieb
er einen Handel von Teilen fÃ¼r Kraftfahrzeuge als Nebenerwerb. Von dem
Beklagten erhielten der KlÃ¤ger und die Mitglieder seiner Bedarfsgemeinschaft (die
1981 geborene C D und die 2011 geborene M D, die Rechtsnachfolgerin des
mittlerweile verstorbenen KlÃ¤gers) Leistungen nach dem SGB II.
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Zum 10. Juni 2014 meldete der KlÃ¤ger ein Gewerbe als freie Kfz- Meisterwerkstatt
an (Bl. 1327 VA), beantragte die Weiterbewilligung der Leistungen nach dem SGB II
fÃ¼r den Zeitraum ab 1. Juli 2014 (Bl. 1302 VA) und legte seinem Antrag eine
Anlage EKS bei (Bl. 1328 VA), in der als ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit â��Kfz-
Werkstattâ�� genannt war. In dieser Anlage EKS war als Summe der
Betriebseinnahmen fÃ¼r die Monate Juni bis November 2014 ein Betrag von 3000
â�¬/monatlich genannt und ab August 2014 ein Betrag fÃ¼r Wareneinkauf von
mehr als 2000 â�¬/monatlich (Bl. 1342 VA). Insgesamt wurden Betriebseinnahmen
i.H.v. 18.000 â�¬ fÃ¼r den Zeitraum der EKS Warenkosten i.H.v. 11.700 â�¬
angesetzt. Es ergaben sich fÃ¼r die Monate ab August 2014 insgesamt
Betriebsausgaben, die Ã¼ber dem Betrag der Betriebseinnahmen lagen (Bl. 1331
VA).

Â 

Der Beklagte bewilligte daraufhin dem KlÃ¤ger und den Mitgliedern seiner
Bedarfsgemeinschaft mit Bescheid vom 9. Juli 2014 (Bl. 1366 VA) fÃ¼r den
Zeitraum vom 1. Juli 2014 bis zum 31. Dezember 2014 vorlÃ¤ufige Leistungen nach
dem SGB II. Hierbei berÃ¼cksichtigte der Beklagte unter Anwendung der
Richtsatzsammlung fÃ¼r das Kalenderjahr 2014 des Bundesministeriums der
Finanzen (Richtsatzsammlung BMF) fÃ¼r die Warenkosten im Bewilligungszeitraum
nur einen Betrag i.H.v. 10.080 â�¬.

Â 

FÃ¼r den Weiterbewilligungsantrag vom 9. Dezember 2014 (Bl. 1433 VA) legte der
KlÃ¤ger eine Anlage EKS vor, welche fÃ¼r den Bewilligungszeitraum (Januar bis Juni
2015) bei Betriebseinnahmen i.H.v. 17.000 â�¬ Ausgaben fÃ¼r Wareneinkauf i.H.v.
10.080 â�¬ vorsah (Bl. 1463 VA). Der Beklagte forderte daraufhin den KlÃ¤ger mit
Schreiben vom 10. und 19. Dezember 2014 (Bl. 1456 und 1458 VA) zu diversen
Angaben und Vorlage von Unterlagen auf, nicht aber zum Nachweis der tatsÃ¤chlich
geleisteten WareneinkÃ¤ufe.

Â 

Mit Bescheid vom 5. Januar 2015 (Bl. 1476 VA) bewilligte der Beklagte dem KlÃ¤ger
und den Mitgliedern seiner Bedarfsgemeinschaft schlieÃ�lich auch fÃ¼r den hier im
Streit befindlichen Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 vorlÃ¤ufig
Leistungen nach dem SGB II unter BerÃ¼cksichtigung eines Gesamtbedarfes i.H.v.
954 â�¬ (=2 x 360 â�¬ Regelleistung + 234 â�¬ Sozialgeld) und eines
Einkommens aus selbstÃ¤ndiger TÃ¤tigkeit i.H.v. 488,62 â�¬ abzÃ¼glich
FreibetrÃ¤ge schlieÃ�lich einen Gesamtbetrag ab Januar 2015 in monatlicher HÃ¶he
von 459,10 â�¬. Dieser Bescheid enthielt hinsichtlich der Warenkosten den Hinweis,
dass mangels vorliegender Unterlagen die Notwendigkeit einer Angemessenheit
noch nicht abschlieÃ�end beurteilt werden kÃ¶nne; es werde eine Auflistung
sÃ¤mtlicher Eingangsrechnungen gefordert und es sei auf eine ordnungsgemÃ¤Ã�e
BuchfÃ¼hrung zu achten (Bl. 1482 VA). 
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Â 

Gegen diesen Bescheid erhob der KlÃ¤ger am 4. Februar 2015 mit der
BegrÃ¼ndung Widerspruch, es seien lediglich die allgemeinen Richtsatzzahlen zur
Bemessung des Wareneinsatzes angenommen worden, die nicht der RealitÃ¤t in
der Werkstatt entsprÃ¤chen. Aufgrund des tatsÃ¤chlichen Entwicklungsstandes der
Werkstatt sei der Anteil von reinen Dienstleistungen/Lohnleistungen wie
Inspektionen oder Ã�lwechsel mit sehr geringem Materialeinsatz noch deutlich
unterreprÃ¤sentiert. Er bitte um Korrektur der Entscheidung entsprechend des
nachgewiesenen Materialeinsatzes.

Â 

Den Widerspruch wies der Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 26. MÃ¤rz
2015, abgesandt am 27. MÃ¤rz 2015, zurÃ¼ck (Bl. 1519 VA), da nach Â§ 3 der
Arbeitslosengeld II-Verordnung die Notwendigkeit der genannten Betriebsausgaben
zu prÃ¼fen sei und hier ein MissverhÃ¤ltnis zwischen den Betriebseinnahmen und
den Betriebsausgaben im Hinblick auf den Wareneinkauf festzustellen sei. Es sei
daher die Richtsatzsammlung des BMF anzuwenden.

Â 

Gegen diesen Widerspruchsbescheid hat der KlÃ¤ger am 27. April 2015 Klage bei
dem Sozialgericht Neuruppin erhoben. Es sei ohne BegrÃ¼ndung eine KÃ¼rzung
von Betriebsausgaben ohne BerÃ¼cksichtigung der tatsÃ¤chlich nachweisbaren
Zahlen vorgenommen worden.

Â 

WÃ¤hrend des laufenden Klageverfahrens legte der KlÃ¤ger dem Beklagten mit
Schreiben vom 13. Oktober 2015 schlieÃ�lich eine betriebswirtschaftliche
Auswertung (BWA) in Form eines betriebswirtschaftlichen Kurzberichts eines
Steuerberaters fÃ¼r den Zeitraum Januar bis Juni 2015 vor (Bl. 1769 VA). In dieser
BWA erklÃ¤rte der KlÃ¤ger Betriebsausgaben fÃ¼r Wareneinkauf in einem Umfang
von 7.853,41 â�¬ und bezifferte die ErlÃ¶se aus der betrieblichen TÃ¤tigkeit mit
12.682,92 â�¬ (Bl. 1770 VA).

Â 

Der Beklagte bewilligte daraufhin fÃ¼r den streitigen Zeitraum die Leistungen nach
dem SGB II mit Bescheid vom 10. November 2015 endgÃ¼ltig (Bl. 1807 VA). Er
bewilligte dem KlÃ¤ger und den Mitgliedern seiner Bedarfsgemeinschaft bei einem
Gesamtbedarf in monatlicher HÃ¶he von 1051,87 â�¬ und Einkommen aus
selbstÃ¤ndiger TÃ¤tigkeit i.H.v. 429,06 â�¬ unter BerÃ¼cksichtigung von
AbzÃ¼gen fÃ¼r FreibetrÃ¤gen einen monatlichen Gesamtbetrag i.H.v. 944,32
â�¬/monatlich. Bei dieser endgÃ¼ltigen Bewilligung berÃ¼cksichtigte der Beklagte
bei einem Gesamtumsatz im Bewilligungszeitraum i.H.v. 12.682,92 â�¬ unter
Anwendung der Richtsatzsammlung des BMF Gesamtkosten fÃ¼r den Wareneinkauf
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i.H.v. 5326,83 â�¬ (= 42 % von 12.682,92 â�¬). Der Differenzbetrag i.H.v. 2526,59
â�¬ (=7.853,41 â�¬ â�� 5326,83 â�¬) zu den geltend gemachten tatsÃ¤chlichen
Aufwendungen sei als Betriebsausgabe nicht berÃ¼cksichtigungsfÃ¤hig und werde
bei dem Gewinn erhÃ¶hend berÃ¼cksichtigt.

Â 

Der nunmehr anwaltlich vertretene KlÃ¤ger hÃ¤lt diese Vorgehensweise fÃ¼r
unzulÃ¤ssig. Der RÃ¼ckgriff auf die Richtsatzsammlung BMF sei nur zulÃ¤ssig,
wenn der Steuerpflichtige keine Zahlen aufgrund der erstellten Buchhaltung
vorlegen kÃ¶nne. Nur fÃ¼r diesen Fall sei die Finanzverwaltung berechtigt, eine
SchÃ¤tzung anhand dieser Richtwertsammlung durchzufÃ¼hren. Der KlÃ¤ger habe
jedoch eine geprÃ¼fte BWA und plausible Nachweise vorgelegt. Ein RÃ¼ckgriff auf
die Richtsatzsammlung BMF sei daher unzulÃ¤ssig (Bl. 34 GA). AuÃ�erdem habe der
Beklagte ohne jedwede Kommentierung den hÃ¶chsten Wert aus der
Richtsatzsammlung angewendet und damit die grÃ¶Ã�tmÃ¶gliche nachteilige
Berechnung fÃ¼r den KlÃ¤ger vorgenommen. Der erhÃ¶hte Wareneinsatz beruhe
auf dem Umstand, dass zum Teil auch mit Ersatzteilen gehandelt werde. Dies lasse
sich anhand der vorgelegten BWA eindeutig nachvollziehen.

Â 

Der KlÃ¤ger hat beantragt,

Â 

den Beklagten unter AbÃ¤nderung des Bescheides vom 10. November 2015 zu
verpflichten, ihm Leistungen nach dem SGB II mit der MaÃ�gabe zu gewÃ¤hren,
dass im Bewilligungszeitraum Januar 2015 bis Juni 2015 bei ihm kein Einkommen
angesetzt wird.

Â 

Der Beklagte hat beantragt,

Â 

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  die Klage abzuweisen.

Â 

Der Beklagte ist der Ansicht, bei der PrÃ¼fung der Notwendigkeit nach Â§ 3 Abs. 3
S. 1 Arbeitslosengeld II â�� Verordnung 2008 sei insbesondere die Menge der
eingekauften Waren im VerhÃ¤ltnis zu den Ã¼blicherweise verkauften Waren
(Wareneinsatzquote) zu beachten. Hierbei sei die Richtsatzsammlung BMF
anzuwenden.

Â 
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In der Ã¶ffentlichen Sitzung des Sozialgerichts Neuruppin am 18. Februar 2016
haben sich die Beteiligten ausweislich des Sitzungsprotokolls (Bl. 51 GA)
insbesondere darauf geeinigt, dass der vorliegende Rechtsstreit ausschlieÃ�lich von
dem KlÃ¤ger und nicht den weiteren Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaft gefÃ¼hrt
wird und das Ergebnis des Klageverfahrens auch auf die Ã¼brigen Mitglieder der
Bedarfsgemeinschaft angewendet wird.

Â 

Mit Urteil vom 18. Februar 2016 hat das Sozialgericht Neuruppin den Beklagten
unter Ã�nderung des Bescheides vom 10. November 2015 verpflichtet, dem KlÃ¤ger
Leistungen nach dem SGB II mit der MaÃ�gabe zu gewÃ¤hren, dass im
Bewilligungszeitraum Januar 2015 bis Juni 2015 bei ihm kein Einkommen angesetzt
werde (Bl. 57 VA). Die zulÃ¤ssige Klage sei begrÃ¼ndet. Nach der endgÃ¼ltigen
Bewilligung der Leistung fÃ¼r den streitigen Zeitraum mit Bescheid vom 10.
November 2015 sei dieser Bescheid Streitgegenstand des Klageverfahrens; der
ursprÃ¼ngliche vorlÃ¤ufige Bewilligungsbescheid vom 5. Januar 2015 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 26. MÃ¤rz 2015 habe sich gemÃ¤Ã� Â§ 39 SGB X
erledigt. Der KlÃ¤ger habe Anspruch auf GewÃ¤hrung der Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhalts ohne KÃ¼rzung der Betriebsausgaben unter Anwendung der
Richtsatzsammlung BMF im streitigen Zeitraum. GrundsÃ¤tzlich seien nach Â§ 3
Abs. 2 Arbeitslosengeld II-Verordnung die tatsÃ¤chlichen Betriebsausgaben
anzusetzen. Ausnahmen hiervon seien nur zulÃ¤ssig, wenn dies gesetzlich normiert
sei. Hierzu sei in Â§ 3 Abs. 3 Arbeitslosengeld II-Verordnung normiert, dass
Betriebsausgaben dann ganz oder teilweise nicht abzusetzen seien, wenn sie sich
als nicht notwendig erweisen. Vorliegend sei eine fehlende Notwendigkeit der
Warenkosten nicht erkennbar. Soweit der Beklagte darauf abstelle, es bestÃ¼nde
nach Anwendung der Richtsatzsammlung BMF ein MissverhÃ¤ltnis, welches ohne
EinzelfallprÃ¼fung zu einer KÃ¼rzung berechtige, verkenne der Beklagte bereits
den Anwendungsbereich der Richtsatzsammlung. Auch die FinanzÃ¤mter dÃ¼rften
diese Sammlung nur dann fÃ¼r eine SchÃ¤tzung anwenden, wenn geeignete
Unterlagen fehlten. Dies bedeute, dass bei formell ordnungsgemÃ¤Ã� ermittelten
BuchfÃ¼hrungsergebnissen eine GewinnschÃ¤tzung nach der Richtsatzsammlung
nicht erfolgen dÃ¼rfe. Daher dÃ¼rfe auch im Leistungsrecht nach dem SGB II die
Richtsatzsammlung BMF nur bei Fehlen geeigneter Unterlagen zu SchÃ¤tzungen
herangezogen werden. Das Sozialgericht hat die Berufung gegen seine
Entscheidung zugelassen.

Â 

Gegen das dem Beklagten am 11. April 2016 zugestellte Urteil hat der Beklagte am
27. April 2016 Berufung bei dem Landessozialgericht Berlin-Brandenburg eingelegt.
Die vorgenommene Korrektur auf der Ausgabenseite i.H.v. 2526,59 â�¬ sei korrekt.
Die Heranziehung der Richtsatzsammlung sei nicht zu beanstanden. Bei der
PrÃ¼fung der Notwendigkeit im Sinne von Â§ 3 Arbeitslosengeld II-Verordnung 2008
sei die Notwendigkeit des Wareneinkaufs im VerhÃ¤ltnis zu den Ã¼blicherweise
verkauften Waren zu beachten. Mit einem hohen Wareneinkauf kÃ¶nne der Gewinn
bewusst minimiert werden. Die Richtsatzsammlung kÃ¶nne Aufschluss darÃ¼ber
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geben, ob ein offensichtliches MissverhÃ¤ltnis vorliege. Nach ihr kÃ¶nne ein
branchenÃ¼blicher Rohgewinn ermittelt werden, der bei Kfz -WerkstÃ¤tten bei 58
% liege. Im Umkehrschluss lieÃ�e sich ein branchenÃ¼blicher Wareneinsatz i.H.v.
42 % ermitteln. Nach dem vom KlÃ¤ger vorgelegten betriebswirtschaftlichen
Kurzbericht hÃ¤tten bei ihm aber bei Einnahmen i.H.v. 12.614,97 â�¬ die
Materialkosten bei 7.853,41 â�¬ gelegen und somit 62,25 % betragen. Bei einer
derartigen Abweichung drÃ¤nge sich ein MissverhÃ¤ltnis fÃ¶rmlich auf. Der
Verordnungsgeber habe mit Â§ 3 Arbeitslosengeld II- Verordnung in bewusster
Abkehr von der Einkommensermittlung nach steuerrechtlichen Bestimmungen
eigene Berechnungsvorschriften fÃ¼r das SGB II geschaffen. Im Rahmen dessen
komme es gerade nicht mehr auf die exakte Bestimmung des Einkommens an. In
FÃ¤llen des MissverhÃ¤ltnisses von Ausgaben und ErtrÃ¤gen werde gerade nicht
bezweifelt, dass die Ausgaben auch tatsÃ¤chlich erfolgt seien, dies werde
unterstellt. Auf eine ordnungsgemÃ¤Ã�e BuchfÃ¼hrung komme es folglich insoweit
Ã¼berhaupt nicht an. Eine vom Sozialgericht geforderte EinzelfallprÃ¼fung sei
weder mÃ¶glich, noch zulÃ¤ssig.

Â 

Der Beklagte beantragt,

Â 

das Urteil des Sozialgerichts Neuruppin vom 18. Februar 2016 aufzuheben und die
Klage abzuweisen.

Â 

Am 5. November 2018 ist der KlÃ¤ger verstorben und die ebenfalls anwaltlich
vertretene KlÃ¤gerin hat als alleinige Rechtsnachfolgerin unter Vorlage eines
entsprechenden Erbscheins des Amtsgerichts Neuruppin vom 12. Dezember 2018
den Rechtsstreit fortgesetzt.

Â 

Die KlÃ¤gerin beantragt,

Â 

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Â 

Die KlÃ¤gerin hÃ¤lt die erstinstanzliche Entscheidung fÃ¼r zutreffend. Bei einer
ordnungsgemÃ¤Ã�en BuchfÃ¼hrung kÃ¶nne auf die Richtsatzsammlung nicht
zurÃ¼ckgegriffen werden. Letztlich unterstelle der Beklagte dem KlÃ¤ger ein
strafbares Handeln.
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Â 

Im Berufungsverfahren wurde der KlÃ¤gerin im Termin der Ã¶ffentlichen Sitzung am
26. Februar 2020 aufgegeben, die im betriebswirtschaftlichen Kurzbericht
bezÃ¼glich des Zeitraums vom 1. Januar bis 30. Juni 2015 verbuchten
WareneinkÃ¤ufe i.H.v. 7853,41 â�¬ und die betrieblichen ErlÃ¶se i.H.v. 12.682,92
â�¬ zu belegen, jedenfalls soweit dies fÃ¼r die Zuordnung der Ausgaben zu
AuftrÃ¤gen erforderlich ist (Bl. 119,120 GA).

Â 

Die KlÃ¤gerin hat daraufhin mit Schriftsatz vom 31. MÃ¤rz 2020 die angeforderten
Unterlagen (roter Leitzordner) mit dem Hinweis Ã¼bersandt, bei Abgleich aller
Rechnungen sei festzustellen, dass die MaterialeinkÃ¤ufe jeweils im
Zusammenhang mit WerkstattauftrÃ¤gen erfolgten und diesem zuzuordnen seien
(Bl. 122 GA). Bei Abgleich aller Rechnungen sei weiter festzustellen, dass allenfalls
Schmier- und Ã�lmittel sowie tÃ¤gliche Verbrauchsmaterialien in geringen Mengen
auf Vorrat gekauft worden seien. 

Â 

Der Beklagte hat mit Schriftsatz vom 7. August 2020 darauf hingewiesen, dass im
streitigen Zeitraum in insgesamt acht Rechnungen MaterialeinkÃ¤ufe verbucht
seien, die in den Werkstattrechnungen nicht festzustellen seien (Bl. 133 GA). 

Im Einzelnen wurden folgende nicht in Werkstattrechnungen auftretende
MaterialeinkÃ¤ufe gerÃ¼gt (roter Ordner, gelbe Zettel an der Unterseite):

Â 

1. Rechnung vom 31. Dezember 2014 Heckscheibe (112,35 â�¬), Wi Motor
heck (72,15 â�¬), Doppelgelenksaugheber (85,52 â�¬) und Wi Arm Heck
(13,95 â�¬),

2. Rechnung vom 12. Januar 2015 Luftfilter (6,50 â�¬), Ã�lfilter (4,02 â�¬),
Innenraumfilter (7,90 â�¬), ZÃ¼ndkerze (7,87 â�¬) und Zahnriemen (26,80
â�¬),

3. Rechnung vom 2. Februar 2015 Z Leit Stz (29 â�¬), 
4. Rechnung vom 9. Februar 2015 Luftfilter (8,23 â�¬), Ã�lfilter (4,47 â�¬),

Innenraumfilter (8,82 â�¬) und Filter KRST (17,05 â�¬),
5. Rechnung vom 23. Februar 2015 Zahnr (71,54 â�¬),
6. Rechnung vom 25. Mai 2015 Querlenker Reparatursatz (57,10 â�¬),
7. Rechnung vom 1. Juni 2015 Querlenker HD (83,89 â�¬),
8. Rechnung vom 15. Juni 2015 Zahnr (85,00 â�¬), Dichtsatz VAG (49 â�¬),

Dichtsatz Zylinderkopf (27,96 â�¬) und Dichtsatz EinspritzdÃ¼se (49,80
â�¬),

9. Rechnung vom 29. Juni 2015 BR Schei (54,20 â�¬), Bremsklotz (33,20 â�¬),
10. Rechnung vom 6. Juli 2015 StoÃ�dÃ¤mpfer Anbausatz (13,70 â�¬), BR Schei

(54,20 â�¬), BR Klotz (33,20 â�¬ und 45,40 â�¬) und BR Schei (119,60
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â�¬).

Â 

Der Gesamtwert dieser von dem Beklagten gerÃ¼gten MaterialeinkÃ¤ufe ohne
Zuordnung in entsprechenden Werkstattrechnungen lag bei 1182,42 â�¬.

Â 

AuÃ�erdem seien VerbandkÃ¤sten mehrfach geliefert worden, aber nur einmal auf
einer Rechnung der Werkstatt aufgefÃ¼hrt. Weiter hat der Beklagte mit Schriftsatz
vom 18. August 2020 darauf hingewiesen, dass die Anwendung des
Heizkostenspiegels von co2online zur Beurteilung der Heizkosten nach der
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (B 14 AS 36/08) herangezogen werden
kÃ¶nne.

Â 

Zu den von dem Beklagten gerÃ¼gten Positionen hat die KlÃ¤gerin mit Schriftsatz
vom 20. Oktober 2020 (Bl. 151 GA) mitgeteilt, zwei der von dem Beklagten
genannten Rechnungen (vom 25. Mai 2015 und 1. Juni 2015- Wert der dort
gerÃ¼gten Materialien zusammen: 140,99 â�¬) seien nicht mehr aufklÃ¤rbar. Die
Ã¼brigen Rechnungen betrÃ¤fen den Erwerb von Materialien, die fÃ¼r Reparaturen
des Pkws des KlÃ¤gers und innerhalb der Familie genutzt worden seien. Eine
Werkstattrechnung sei daher hierfÃ¼r nicht erstellt worden. Diesem Schriftsatz der
KlÃ¤gerin war eine ErklÃ¤rung des Steuerberaters vom 29. September 2020
beigefÃ¼gt (Bl. 154 GA), wonach zum Zeitpunkt des Betreibens der Werkstatt kein
nennenswertes Waren- bzw. Ersatzteillager bestanden habe. Es seien auch nie
ausreichende liquide Mittel vorhanden gewesen, um ein solches Warenlager
anzulegen. Zudem habe aufgrund eines bestehenden Liefervertrages mit der Firma
Matthies auch keine Notwendigkeit zur Anlegung eines solchen Warenlagers
bestanden, da Ersatzteile innerhalb von 24 Stunden geliefert werden konnten. 

Â 

Die Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung durch Urteil ohne mÃ¼ndliche
Verhandlung nach Â§ 124 Abs. 2 SGG einverstanden erklÃ¤rt.

Â 

Hinsichtlich des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der
Gerichtsakte und der beigezogenen VerwaltungsvorgÃ¤nge (2 BÃ¤nde â�� 03802
BG 0300349), der Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung gewesen ist, Bezug
genommen.

Â 

Â 
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EntscheidungsgrÃ¼nde

Â 

Die Entscheidung Ã¼ber das Berufungsverfahren konnte durch Urteil ohne
mÃ¼ndliche Verhandlung nach Â§ 124 Abs. 2 SGG erfolgen, weil die Beteiligten ihr
EinverstÃ¤ndnis zu dieser Verfahrensweise erklÃ¤rt haben. 

Â 

Die Berufung ist zulÃ¤ssig. Sie ist insbesondere trotz eines Streitwertes von 699,98
â�¬ statthaft, weil die Berufung von dem Sozialgericht Neuruppin zugelassen
worden ist; an diese Zulassung ist das Landessozialgericht gebunden (Â§ 144 Abs. 3
SGG).

Â 

Die Berufung des Beklagten ist indessen Ã¼berwiegend unbegrÃ¼ndet. Die
zulÃ¤ssige Klage des verstorbenen KlÃ¤gers ist Ã¼berwiegend begrÃ¼ndet. Das
Sozialgericht Neuruppin hat mit der angegriffenen Entscheidung im Ergebnis
zutreffend den Beklagten zu einer LeistungsgewÃ¤hrung fÃ¼r den streitigen
Zeitraum ohne BerÃ¼cksichtigung fiktiver EinkÃ¼nfte unter Heranziehung der
steuerrechtlichen Richtsatzsammlung BMF verurteilt. Der angegriffene Bescheid des
Beklagten ist insoweit rechtswidrig und verletzt die KlÃ¤gerin als
Rechtsnachfolgerin des verstorbenen KlÃ¤gers in ihren Rechten.

Â 

Wie das Sozialgericht Neuruppin zutreffend erkannt hat, ist streitgegenstÃ¤ndlich
ausschlieÃ�lich der Bescheid vom 10. November 2015, der den vorlÃ¤ufigen
Bewilligungsbescheid vom 5. Januar 2015 in Gestalt des Widerspruchsbescheides
vom 26. MÃ¤rz 2015 ersetzt hat (vgl. u.a. Bundessozialgericht â��BSG-, Urteil vom
10. Mai 2011, B 4 AS 139/10 R, mit weiteren Nachweisen, zitiert nach juris). Der
endgÃ¼ltige Festsetzungsbescheid wurde gemÃ¤Ã� Â§ 96 SGG Gegenstand des
Klageverfahrens, sodass es eines weiteren Vorverfahrens nach Â§ 78 SGG nicht
bedurfte.

Â 

Die Klage ist auch nicht deshalb unzulÃ¤ssig, weil sich allein der verstorbene
KlÃ¤ger gegen die Leistungsbewilligung durch den Beklagten wendete und nicht die
weiteren Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft. Zum einen war dem verstorbenen
KlÃ¤ger als RechtstrÃ¤ger fÃ¼r seine LeistungsansprÃ¼che eine Klagebefugnis
nicht abzusprechen. Zum anderen haben die Beteiligten ausweislich der
Sitzungsniederschrift der Sitzung des Sozialgerichts Neuruppin vom 18. Februar
2016 Ã¼bereinstimmend vereinbart, dass das Ergebnis dieses Klageverfahrens
auch auf die Ã¼brigen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft anzuwenden ist.
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Â 

Die Klage ist auch Ã¼berwiegend begrÃ¼ndet.

Â 

Als Einkommen zu berÃ¼cksichtigen sind Einnahmen in Geld oder Geldeswert
abzÃ¼glich der nach Â§ 11b abzusetzenden BetrÃ¤ge mit Ausnahme der in Â§ 11a
genannten Einnahmen (Â§ 11 Abs. 1 S. 1 SGB II in der vom 1. April 2011 bis 31. Juli
2016 geltenden Fassung -a.F.). Nach Â§ 11b Abs. 1 Nr. 5 SGB II in der Fassung vom
1. Januar 2013 bis zum 31. Juli 2016 sind von dem Einkommen insbesondere
abzusetzen die mit der Erzielung des Einkommens verbundenen notwendigen
Ausgaben. Die Berechnung von Einkommen aus Gewerbebetrieben im Besonderen
richtet sich nach den auf Grundlage des Â§ 13 Abs. 1 Nr. 1 SGB II in der ab 1. April
2011 geltenden Fassung in Verbindung mit Â§Â§ 3 ff der Verordnung zur
Berechnung von Einkommen sowie zur NichtberÃ¼cksichtigung von Einkommen
und VermÃ¶gen beim Arbeitslosengeld II/Sozialgeld (Alg II-V) in der vom 1. Juli 2011
bis 31. Juli 2016 geltenden Fassung. Danach ist bei der Berechnung des
Einkommens aus selbststÃ¤ndiger Arbeit, Gewerbebetrieb oder Land- und
Forstwirtschaft von den Betriebseinnahmen auszugehen. Betriebseinnahmen sind
alle aus selbstÃ¤ndiger Arbeit, Gewerbebetrieb oder Land- und Forstwirtschaft
erzielten Einnahmen, die im Bewilligungszeitraum (Â§ 41 Abs. 1 S. 4 SGB II)
tatsÃ¤chlich zuflieÃ�en (Â§ 3 Abs. 1 S. 1 und S. 2 Alg II-V). 

Zur Berechnung des Einkommens sind von den Betriebseinnahmen die im
Bewilligungszeitraum tatsÃ¤chlich geleisteten notwendigen Ausgaben mit
Ausnahme der nach Â§ 11b SGB II. abzusetzenden BetrÃ¤ge ohne RÃ¼cksicht auf
steuerrechtliche Vorschriften abzusetzen (Â§ 3 Abs. 2 Alg II-V). Nach Â§ 3 Abs. 3 S. 1
Alg II-V sollen tatsÃ¤chliche Ausgaben nicht abgesetzt werden, soweit diese ganz
oder teilweise vermeidbar sind oder offensichtlich nicht den LebensumstÃ¤nden
wÃ¤hrend des Bezuges der Leistungen zur Grundsicherung fÃ¼r Arbeitsuchende
entsprechen. Ausgaben kÃ¶nnen bei der Berechnung nicht abgesetzt werden,
soweit das VerhÃ¤ltnis der Ausgaben zu den jeweiligen ErtrÃ¤gen in einem
auffÃ¤lligen MissverhÃ¤ltnis steht (Â§ 3 Abs. 2 S. 4 Alg II-V).

Â 

Bei der Anwendung der Arbeitslosengeld II â�� Verordnung hat der Beklagte die
Richtsatzsammlung fÃ¼r das Kalenderjahr 2015 des Bundesministeriums der
Finanzen herangezogen (siehe
https://
www.bundesfinanzministerium.de/â�¦/2016-07-28-richtsatzsammlung2015.html,
-Richtsatzsammlung BMF-), welche folgende Regelungen enthÃ¤lt:

â��Vorbemerkungen

Â 
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1. Allgemeines

Â 

Â 

1. Die RichtsÃ¤tze sind ein Hilfsmittel (Anhaltspunkte) fÃ¼r die
Finanzverwaltung, UmsÃ¤tze und Gewinne der Gewerbetreibenden zu
verproben und gegebenenfalls bei Fehlen anderer geeigneter Unterlagen zu
schÃ¤tzen (Â§ 162 AO).

Bei formell ordnungsgemÃ¤Ã� ermittelten BuchfÃ¼hrungsergebnissen darf eine
Gewinn- oder UmsatzschÃ¤tzung nach stÃ¤ndiger Rechtsprechung in der Regel
nicht allein darauf gestÃ¼tzt werden, dass die erklÃ¤rten Gewinne oder UmsÃ¤tze
von den Zahlen der Richtsatz-Sammlung abweichen.

â�¦

2. Die RichtsÃ¤tze stellen auf die VerhÃ¤ltnisse eines Normalbetriebs ab.
3. â�¦
4. â�¦
5. â�¦
6. Die RichtsÃ¤tze bestehen aus einem oberen und einem unteren Rahmen

Satz sowie einem Mittelsatz. Die RahmensÃ¤tze tragen den
unterschiedlichen VerhÃ¤ltnissen Rechnung. Der Mittelsatz ist das
gewogene Mittel aus den Einzelergebnissen der geprÃ¼ften Betriebe einer
Gewerbeklasse.

7. â�¦
8. Â 

Â 

2. Anwendung der RichtsÃ¤tze

Â 

9. â�¦
10. SchÃ¤tzung

die Ausgangspunkte fÃ¼r die SchÃ¤tzung der Besteuerungsgrundlagen sind

â�¢Â Â Â  beim Handelsbetrieb der normalisierte Wareneinsatz,

beim Handwerks- und gemischten Betrieb der normalisierte waren-,
Material- und Fertigungslohneinsatz

â�¦
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Â 

3. soweit die RichtsÃ¤tze fÃ¼r Handwerksbetriebe und
gemischte Betriebe festgesetzt werden, sind bei
unterdurchschnittlichen Waren- und Materialeinsatz der
oberen Rahmen HÃ¤lfte anzusetzen. Der durchschnittliche
waren- und Materialeinsatz ergibt sich aus dem nachrichtlich
angegebenen Rohgewinn I.

â�¦.â��

Â 

In der Tabelle finden sich schlieÃ�lich folgende Werte:

Â 

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  â��Kfz- Einzelhandel, bis 500.000 â�¬ Umsatz, Rohgewinn I
12-47, Â Â Â Â Â  25

Â 

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Kfz- Reparatur,Â Â Â Â Â Â Â  bis 300.000 â�¬ Umsatz,
Rohgewinn I Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  58

Â 

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Kfz- ZubehÃ¶rhandel, bis 250.000 â�¬ Umsatz, Rohgewinn
I 27-59, Â Â Â  45â��

Â 

Nach diesen Regelungen hat der Beklagte vorliegend zu Unrecht unter
Einbeziehung der Richtsatzsammlung BMF eine Korrektur auf der Ausgabenseite
i.H.v. 2526,59 â�¬ vorgenommen und das Einkommen des KlÃ¤gers insoweit fiktiv
korrigiert. 

Â 

Es kann dahinstehen, ob der Beklagte im vorliegenden Fall im Rahmen der
endgÃ¼ltigen Leistungsbewilligung grundsÃ¤tzlich berechtigt war, die
Tabellenwerte der Richtsatzsammlung BMF zur Ermittlung der EinkÃ¼nfte
heranzuziehen. 

Â 

Nach der hierzu ergangenen sozialgerichtlichen Rechtsprechung zu der Anwendung
der sogenannten Richtsatzsammlung BMF ist grundsÃ¤tzlich zwischen einer
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SchÃ¤tzung fÃ¼r zukÃ¼nftige und der Berechnung von EinkÃ¼nften fÃ¼r
vergangene ZeitrÃ¤ume zu unterscheiden. 

Nach dieser Rechtsprechung der Sozialgerichte ist die Anwendung der
Richtsatzsammlung fÃ¼r eine SchÃ¤tzung zukÃ¼nftiger EinkÃ¼nfte und damit
einer HilfebedÃ¼rftigkeit im Sinne von Â§ 9 SGB II grundsÃ¤tzlich zulÃ¤ssig und
wird daher im Rahmen der erforderlichen Glaubhaftmachung eines
Anordnungsanspruches nach Â§ 86 b Abs. 2 SGG regelmÃ¤Ã�ig angewendet (so
beispielsweise Landessozialgericht Baden-WÃ¼rttemberg, Beschluss vom 4. April
2008, L 7 AS 5626/07 ER-B und Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Beschluss
vom 7. Mai 2018, L 19 AS 2316/17 B ER, beide mit weiteren Nachweisen und zitiert
nach Juris). Diese Ansicht hat auch der erkennende Senat bereits in einem nicht
verÃ¶ffentlichten Beschluss vom 27. Februar 2014, (L 31 AS 262/14 B ER),
vertreten. 

Â 

FÃ¼r eine Einkommensermittlung im Rahmen einer endgÃ¼ltigen
Leistungsfestsetzung nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes hat das
Landessozialgericht Hamburg demgegenÃ¼ber bereits mit Urteil vom 10.
September 2018 (L 4 AS 316/15, zitiert nach Juris) entschieden, dass hierfÃ¼r die
Richtsatzsammlung BMF grundsÃ¤tzlich nicht herangezogen werden kann. Zur
BegrÃ¼ndung hat das Landessozialgericht Hamburg im Wesentlichen ausgefÃ¼hrt,
es handele sich in dieser Sammlung um RichtsÃ¤tze, die nicht fÃ¼r Zwecke der
Einkommensberechnung nach dem SGB II, sondern als Hilfsmittel fÃ¼r die
Finanzverwaltung erstellt wÃ¼rden und die zudem eine weite Spanne aufweisen
wÃ¼rden. So sei beispielsweise fÃ¼r Imbissbetriebe ein Rohgewinnaufschlag
zwischen 144 und 376 % vorgesehen.

Â 

Auch das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat bereits zu der Anwendbarkeit
der Richtsatzsammlung im Rahmen einer EinkommensberÃ¼cksichtigung nach dem
SGB II entschieden und im Anschluss an die hier im Streit befindliche Entscheidung
des Sozialgerichts Neuruppin im Urteil vom 15. November 2017 (L 29 AS 920/15,
nicht verÃ¶ffentlicht) hierzu ausgefÃ¼hrt, dass bei formell ordnungsgemÃ¤Ã�
ermittelten BuchfÃ¼hrungsergebnissen eine Gewinn- oder UmsatzschÃ¤tzung in
der Regel nicht allein darauf gestÃ¼tzt werden dÃ¼rfe, dass die erklÃ¤rten
Gewinne oder UmsÃ¤tze von den Zahlen der Richtsatzsammlung abweichen.
WÃ¼rden hingegen fÃ¼r einen Gewerbebetrieb, fÃ¼r den eine
BuchfÃ¼hrungspflicht besteht, keine BÃ¼cher gefÃ¼hrt, oder sei die
BuchfÃ¼hrung nicht ordnungsgemÃ¤Ã�, so kÃ¶nne der Gewinn unter
BerÃ¼cksichtigung der VerhÃ¤ltnisse des Einzelfalles und unter UmstÃ¤nden unter
Anwendung von RichtsÃ¤tzen auch geschÃ¤tzt werden. Die RichtsÃ¤tze dienten
nicht dazu, ein pauschales â��ErhÃ¶henâ�� des Gewinns oder auch
â��KÃ¼rzenâ�� von Betriebsausgaben zu rechtfertigen. Vielmehr stellten sie ein
Instrument dar, um die FÃ¤lle herauszufiltern, in denen eine EinzelfallprÃ¼fung
notwendig sei. Allenfalls nach deren Abschluss kÃ¶nne unter Anwendung der
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RichtsÃ¤tze eine Korrektur des Gewinns erfolgen. 

Â 

Im vorliegenden Fall kann allerdings offenbleiben, ob auch bei einer endgÃ¼ltigen
Leistungsbewilligung die Richtsatzsammlung BMF grundsÃ¤tzlich anwendbar ist.
Selbst wenn dies der Fall wÃ¤re, ist jedenfalls eine korrekte Anwendung der Werte
aus der Richtsatzsammlung BMF 2015 durch den Beklagten nicht erfolgt.

Â 

Nach den Vorbemerkungen der Richtsatzsammlung stellen die Werte lediglich einen
Anhaltspunkt zur SchÃ¤tzung nach Â§ 162 AO dar (siehe hierzu Vorbemerkungen,
A) Allgemeines, Ziffer 1, 2. Satz). Bei formell ordnungsgemÃ¤Ã� ermittelten
BuchfÃ¼hrungsergebnissen dÃ¼rfe eine Gewinn- oder UmsatzschÃ¤tzung in der
Regel nicht allein darauf gestÃ¼tzt werden, dass die erklÃ¤rten Gewinne oder
UmsÃ¤tze von den Zahlen der Richtsatzsammlung abweichen (Vorbemerkungen, A)
Allgemeines, Ziffer 1, 1. Satz). Die RichtsÃ¤tze weisen weiter regelmÃ¤Ã�ig einen
oberen und einen unteren Rahmensatz sowie einen Mittelsatz aus (Ziffer 6), sind
nach Art der TÃ¤tigkeit (u.a. Handelsbetrieb, Handwerks- oder gemischter Betrieb,
Ziffer 10.1) und schlieÃ�lich nach der HÃ¶he der UmsÃ¤tze (Ziff. 10.2.2)
unterschiedlich anzuwenden. Die RichtsÃ¤tze stellen auf die VerhÃ¤ltnisse eines
Normalbetriebs ab (Vorbemerkungen, A) Allgemeines, Ziffer 3) und durch die
RahmensÃ¤tze soll den unterschiedlichen VerhÃ¤ltnissen Rechnung getragen
werden (Vorbemerkungen, A) Allgemeines, Ziffer 6, S. 2). Nach der Tabelle der
Richtsatzsammlung BMF ergibt sich beispielsweise fÃ¼r einen Betrieb des Kfz-
Einzelhandel mit einem Umsatz bis zu 500.000 â�¬ ein Rahmen von 12-47 % und
ein Mittelwert von 25 %. FÃ¼r einen Betrieb der Kfz- Reparatur mit einem Umsatz
bis zu 300.000 â�¬ liegt der Mittelwert bei 58 % und bei einem Betrieb des Kfz-
ZubehÃ¶rhandels mit einem Umsatz bis zu 250.000 â�¬ bei einem Rahmen von
27-59 % und einen Mittelwert vonÂ Â  Â 45 %. Dementsprechend entbindet die
Richtsatzsammlung nicht von der Notwendigkeit einer EinzelfallprÃ¼fung. Eine
solche ist vielmehr schon Voraussetzung fÃ¼r eine korrekte Anwendung der
Tabellenwerte. So sind beispielsweise die konkrete Art und der Umfang der
ausgeÃ¼bten TÃ¤tigkeit ebenso erheblich, wie Besonderheiten im Einzelfall. Denn
Letzteren soll gerade durch die regelmÃ¤Ã�ig vorgesehenen RahmensÃ¤tze
Rechnung getragen werden. Zudem kommt die Anwendung der RichtsÃ¤tze
regelmÃ¤Ã�ig gar nicht in Betracht, wenn eine ordnungsgemÃ¤Ã�e BuchfÃ¼hrung
erfolgt ist. Grundvoraussetzung fÃ¼r die Anwendung der RichtsÃ¤tze ist mithin eine
PrÃ¼fung, ob eine ordnungsgemÃ¤Ã�e BuchfÃ¼hrung vorliegt.

Â 

Diese Voraussetzungen hat der Beklagte verkannt und daher die
Richtsatzsammlung BMF schon tatsÃ¤chlich nicht korrekt angewendet.

Â 
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Hierzu hat der Beklagte im Berufungsverfahren mit Schriftsatz vom 5. September
2016 ausdrÃ¼cklich ausgefÃ¼hrt, diese Vorgaben aus dem steuerrechtlichen
Verfahren wÃ¼rden im Leistungsrecht des SGB II aufgrund der Regelung des Â§ 3
Arbeitslosengeld- II- Verordnung nicht gelten. Er bezweifele ausdrÃ¼cklich nicht den
Umfang der behaupteten Ausgaben. Vielmehr gehe er davon aus, dass es sich um
tatsÃ¤chlich getÃ¤tigte Ausgaben handele. Angesichts der Werte aus der
Richtsatzsammlung BMF seien aber unverhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ige Kosten abzusetzen,
ohne dass eine EinzelfallprÃ¼fung durch den TrÃ¤ger der Leistungen Ã¼berhaupt
angezeigt oder auch nur zulÃ¤ssig sei. 

Â 

Der Beklagte verkennt hierbei zum einen schon die Intention der steuerrechtlichen
Richtsatzsammlung BMF, die ausdrÃ¼cklich nur als Grundlage fÃ¼r eine
SchÃ¤tzung bei nicht vorhandener ordnungsgemÃ¤Ã�er BuchfÃ¼hrung dienen soll.
Erkennt aber der Beklagte die ordnungsgemÃ¤Ã�e BuchfÃ¼hrung des
Leistungsberechtigten sogar ausdrÃ¼cklich an und zweifelt nicht einmal den
Umfang der behaupteten Ausgaben an, so wÃ¤re fÃ¼r eine SchÃ¤tzung selbst nach
steuerrechtlichen Vorschriften kein Raum. Fraglich oder gar widersprÃ¼chlich
wÃ¤re das Verhalten des Beklagten zudem im Hinblick auf den ausdrÃ¼cklich im
Bescheid vom 5. Januar 2015 erfolgten Hinweis, dass auf eine ordnungsgemÃ¤Ã�e
BuchfÃ¼hrung zu achten sei. HÃ¤lt der Beklagte eine solche letztlich nach seinen
eigenen AusfÃ¼hrungen selbst fÃ¼r unbeachtlich, weil eine SchÃ¤tzung der Kosten
nach der Richtsatzsammlung BMF zu erfolgen habe und nicht eine tatsÃ¤chliche
Ermittlung, so wÃ¤re eine Aufforderung zu einer ordnungsgemÃ¤Ã�en
BuchfÃ¼hrung zumindest Ã¼berflÃ¼ssig oder gar unzulÃ¤ssig.

Â 

Weiter wÃ¼rde bei einer alleinigen SchÃ¤tzung der EinkÃ¼nfte nach der
Richtsatzsammlung BMF dem Zweck der Leistungen nach dem SGB II nicht
ausreichend Rechnung getragen. Die Leistungen nach dem SGB II sollen gemÃ¤Ã� 
Â§ 1 Abs. 1 SGB II dem Leistungsberechtigten ermÃ¶glichen, ein Leben zu fÃ¼hren,
das der WÃ¼rde des Menschen entspricht. Dementsprechend ist gemÃ¤Ã� Â§ 9
Abs. 1 SGB II der Leistungsberechtigte in dem Umfang hilfebedÃ¼rftig, in dem er
seinen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus dem zu
berÃ¼cksichtigenden Einkommen oder VermÃ¶gen sichern kann. Diesem Zweck
wÃ¼rde nicht ausreichend Rechnung getragen, wenn der LeistungstrÃ¤ger trotz
Vorlage einer ordnungsgemÃ¤Ã�en BuchfÃ¼hrung berechtigt wÃ¤re, unter
AuÃ�erachtlassung der tatsÃ¤chlichen EinkÃ¼nften einfach fiktive EinkÃ¼nfte zu
schÃ¤tzen und bei der Leistungsberechnung zu berÃ¼cksichtigen. Sind Ausgaben
durch den Leistungsberechtigten tatsÃ¤chlich erfolgt, was von dem Beklagten
vorliegend nicht in Zweifel gezogen wird, sondern sogar ausdrÃ¼cklich bestÃ¤tigt
wird, so verfÃ¼gt der Leistungsberechtigte unstreitig nicht Ã¼ber die finanziellen
Mittel zur Bestreitung eines nach dem SGB II angemessenen Lebensunterhalts. Es
sollen allerdings gegebenenfalls nach Â§ 3 Abs. 3 S. 1 Alg II-V tatsÃ¤chliche
Ausgaben nicht abgesetzt werden, soweit diese ganz oder teilweise vermeidbar sind
oder offensichtlich nicht den LebensumstÃ¤nden wÃ¤hrend des Bezuges der
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Leistungen zur Grundsicherung fÃ¼r Arbeitsuchende entsprechen. Ausgaben
kÃ¶nnen bei der Berechnung darÃ¼ber hinaus nicht abgesetzt werden, soweit das
VerhÃ¤ltnis der Ausgaben zu den jeweiligen ErtrÃ¤gen in einem auffÃ¤lligen
MissverhÃ¤ltnis steht (Â§ 3 Abs. 2 S. 4 Alg II-V). Im Rahmen dieser
AngemessenheitsprÃ¼fung nach Â§ 3 Alg II-V mag die Richtsatzsammlung BMF- bei
korrekter Anwendung unter BerÃ¼cksichtigung der dortigen Vorgaben- auch
durchaus Relevanz zur Beurteilung der VerhÃ¤ltnismÃ¤Ã�igkeit der
Betriebsausgaben haben. Dieser zweite Schritt (in Form einer
AngemessenheitsprÃ¼fung) entbindet den Beklagten jedoch nicht in einem ersten
Schritt, die tatsÃ¤chlichen Kosten zu ermitteln.

Â 

Zu einer anderen EinschÃ¤tzung fÃ¼hrt auch nicht die Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts (Urteil vom 2. Juli 2009, B 14 AS 36/08, zitiert nach Juris) zur
Anwendung des Heizkostenspiegels von co2online.

In dieser Entscheidung hat das Bundessozialgericht vielmehr gerade ausdrÃ¼cklich
darauf hingewiesen, dass die Leistungen fÃ¼r Heizung grundsÃ¤tzlich in HÃ¶he der
tatsÃ¤chlich angefallenen Aufwendungen zu erbringen sind ( BSG, a.a.O., Rn. 18 ff.,
mit weiteren Nachweisen). Entgegen der Ansicht des Beklagten ist mithin auch bei
den Heizkosten eine SchÃ¤tzung grundsÃ¤tzlich nicht zulÃ¤ssig, sondern in einem
ersten Schritt eine Ermittlung der tatsÃ¤chlichen Kosten geboten. Stehen die so
ermittelten tatsÃ¤chlichen Kosten allerdings in einem eklatanten MissverhÃ¤ltnis zu
der angemessenen WohnflÃ¤che, so besteht gegebenenfalls auch bei der
Ermittlung der angemessenen Heizkosten in einem zweiten Ermittlungsschritt
Anlass, die Kosten der Heizung entsprechend zu begrenzen ( BSG, a.a.O., Rn. 21,
mit weiteren Nachweisen). Ein eklatantes MissverhÃ¤ltnis nimmt das
Bundessozialgericht allerdings erst an, wenn nach einem Vergleich mit einem
aussagekrÃ¤ftige Heizkostenspiegel die tatsÃ¤chlichen Heizkosten als â��extrem
hochâ�� einzuschÃ¤tzen wÃ¤ren. Auch bei der Ermittlung der Heizkosten hat daher
grundsÃ¤tzlich in jedem Fall in einem ersten Schritt die Ermittlung der
tatsÃ¤chlichen Kosten zu erfolgen.

Â 

Danach bleibt zunÃ¤chst festzustellen, dass die Anwendung der RichtsÃ¤tze aus der
Richtsatzsammlung BMF zur Ermittlung von EinkÃ¼nften nach dem SGB II jedenfalls
dann schon grundsÃ¤tzlich nicht zulÃ¤ssig ist, wenn nach ordnungsgemÃ¤Ã�
ermittelten BuchfÃ¼hrungsergebnissen unstreitig finanzielle Mittel zur Deckung des
Existenzminimums nicht zur VerfÃ¼gung stehen. Vorliegend hat der KlÃ¤ger im
Oktober 2015 fÃ¼r den hier streitigen Wirtschafts- und Bewilligungszeitraum eine
von dem Beklagten als ordnungsgemÃ¤Ã� angesehene BWA- ErklÃ¤rung nebst
Anlagen abgegeben, sodass bereits eine SchÃ¤tzungsbefugnis des Beklagten bei
Vorliegen einer unbestritten ordnungsgemÃ¤Ã�en BuchfÃ¼hrung nicht ersichtlich
ist. 

Â 
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Weiter ist vorliegend nicht einmal festzustellen, dass der Beklagte die Werte aus
der Richtsatzsammlung BMF ohne EinzelfallprÃ¼fung zutreffend angewendet hat.
Insofern hat der Beklagte selbst eingerÃ¤umt, dass eine EinzelfallprÃ¼fung nicht
erfolgt ist, ja nicht einmal zulÃ¤ssig wÃ¤re. Diese Ansicht verkennt allerdings die
Systematik der Richtsatzsammlung BMF und fÃ¼hrt im Zweifel zur Anwendung
unzutreffender RichtsÃ¤tze.

Â 

Wie bereits dargestellt, hÃ¤ngen die SchÃ¤tzwerte aus der Richtsatzsammlung BMF
nÃ¤mlich nicht nur von dem Umfang des Jahresumsatzes ab, sondern
beispielsweise auch von der Art der ausgeÃ¼bten TÃ¤tigkeit. Allein fÃ¼r das Kfz-
Gewerbe wird in der Richtsatzsammlung BMF zwischen vier verschiedenen
TÃ¤tigkeiten (Einzelhandel, Lackiererei, Reparatur und ZubehÃ¶rhandel)
unterschieden und dementsprechend verschiedene Rohgewinnquoten ausgewiesen.
Diese divergieren bei dem Rohgewinn erheblich. So betrÃ¤gt beispielsweise der
geringste Rahmensatz im Kfz- Einzelhandel bei einem Umsatz von mehr als 500.000
â�¬ lediglich 9 %. DemgegenÃ¼ber ergibt sich aus der Tabelle fÃ¼r den Bereich
Kfz -Lackiererei eine Rohgewinnquote von bis zu 78 % bei einem Umsatz bis zu
200.000 â�¬ jÃ¤hrlich. Im Bereich ZubehÃ¶rhandel divergieren die RahmensÃ¤tze
fÃ¼r den Rohgewinn von 26-59 %, wohingegen im Bereich Reparatur nicht einmal
RahmensÃ¤tze abgebildet werden.

Â 

Angesichts dieser Unterscheidungen im Bereich der Richtsatzsammlung BMF wÃ¤re
es zumindest erforderlich gewesen, vor einer Anwendung der Tabelle die
tatsÃ¤chlich ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit des Betriebs zu ermitteln. Dies gilt umso mehr,
als der verstorbene KlÃ¤ger zunÃ¤chst nur einen Kfz- ZubehÃ¶rhandel ausgeÃ¼bt
hat und erst rund ein halbes Jahr vor dem hier streitigen Bewilligungszeitraum die
TÃ¤tigkeit des Kfz- Reparaturbetriebes zusÃ¤tzlich aufgenommen wurde. Schon im
Widerspruchsschreiben hat er auf diese Besonderheiten seines Betriebes
hingewiesen und den Wareneinsatz erlÃ¤utert. Auch im Klageverfahren hat der
KlÃ¤ger nochmals dargestellt, dass der erhÃ¶hte Wareneinsatz dem Umstand
geschuldet ist, dass zum Teil auch mit Ersatzteilen gehandelt werde. 

Danach ist vorliegend bereits mehr als zweifelhaft, ob der Beklagte zutreffend von
einem reinen Kfz-Reparaturbetrieb ausgegangen ist und nicht ein ZubehÃ¶rhandel
oder ein Mischbetrieb vorgelegen hat. MÃ¼ssten aber entgegen der Annahme des
Beklagten nicht die Werte aus der Richtsatzsammlung BMF fÃ¼r einen
Reparaturbetrieb, sondern fÃ¼r einen Kfz-ZubehÃ¶rhandel zugrunde gelegt
werden, so lÃ¤ge der untere Rahmenwert fÃ¼r einen Rohgewinn bei einem
Jahresumsatz bis zu 250.000 â�¬ bei lediglich 27 %, sodass ein Wareneinsatz bis zu
73 % nicht ungewÃ¶hnlich wÃ¤re. WÃ¼rden diese Zahlen vorliegend
berÃ¼cksichtigt, so wÃ¤ren bei tatsÃ¤chlich erzielten Einnahmen i.H.v. 12.614,94
â�¬ (x 73 %=) WareneinkÃ¤ufe im Umfang von 9.208,90 â�¬ nicht unÃ¼blich und
damit deutlich mehr als die von dem KlÃ¤ger tatsÃ¤chlich angegebenen 7.853,41
â�¬. Selbst bei einem in der Tabelle ausgewiesenen Mittelsatz von 45 % fÃ¼r den
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Rohgewinn und einem hieraus resultierenden Ã¼blichen Wareneinsatz von 55 %
ergebe sich vorliegend unter BerÃ¼cksichtigung der Einnahmen ein Ã¼blicher
Wareneinsatz von (12.614,94 â�¬ x 55%=) 6.938,22 â�¬, der annÃ¤hernd dem
tatsÃ¤chlichen Wareneinkauf i.H.v. 7.853,41 â�¬ entsprechen wÃ¼rde.

Â 

SchlieÃ�lich ist weiter festzustellen, dass auch nach den im Berufungsverfahren
vorgenommenen Ermittlungen anhand der durch die KlÃ¤gerin vorgelegten
Rechnungen ein von dem Beklagten unterstelltes Materiallager entsprechend der
SchÃ¤tzungen des Beklagten nicht festgestellt werden konnte. Vielmehr konnte das
vom verstorbenen KlÃ¤ger beschaffte Material weit Ã¼berwiegend den
Werkstattrechnungen fÃ¼r Reparaturen zugeordnet werden.

Â 

Nach seiner SchÃ¤tzung hat der Beklagte MaterialeinkÃ¤ufe in HÃ¶he von 2526,59
â�¬ nicht als Betriebsausgaben anerkannt und dementsprechend bei der
Leistungsbewilligung als vorhandenes Einkommen/VermÃ¶gen abgezogen. Nach
den Ermittlungen im Berufungsverfahren gelangte der Beklagte nach PrÃ¼fung der
vorgelegten Rechnungen dann nur noch zu MaterialeinkÃ¤ufen ohne Zuordnung in
entsprechenden Werkstattrechnungen in HÃ¶he von 1182,42 â�¬, mithin nicht
einmal 50 % der vom Beklagten geschÃ¤tzten Summe. Hierzu hat die KlÃ¤gerin
nachvollziehbar darauf hingewiesen, dass es sich bei dem von dem Beklagten
genannten Material grÃ¶Ã�tenteils um Material handelte, welches in die Pkw des
verstorbenen KlÃ¤gers und naher FamilienangehÃ¶rige ohne Stellung einer
Werkstattrechnung verbaut worden ist. Lediglich der gerÃ¼gte Materialeinsatz aus
den Rechnungen vom 25. Mai 2015 und 1. Juni 2015 sei nicht mehr
nachvollziehbar. 

Â 

Diese Ermittlungen stehen auch im Einklang mit der ErklÃ¤rung des Steuerberaters
vom 29. September 2020, wonach zum Zeitpunkt des Betreibens der Werkstatt kein
nennenswertes Waren- bzw. Ersatzteillager bestanden habe.

Â 

AbschlieÃ�end bleibt danach festzustellen, dass der Beklagte im vorliegenden Fall
nicht berechtigt war, statt die tatsÃ¤chlichen Kosten zu ermitteln diese allein
anhand der Richtsatzsammlung BMF zu schÃ¤tzen. Weiter ist nicht festzustellen,
dass die von dem Beklagten zugrunde gelegten RichtsÃ¤tze nach den Vorgaben der
Richtsatzsammlung BMF zutreffend ermittelt worden sind. Dementsprechend hat
der Beklagte fiktive EinkÃ¼nfte in unzulÃ¤ssiger Weise berÃ¼cksichtigt und damit
fÃ¼r den streitigen Zeitraum eine zu geringe Leistung bewilligt. 

Â 
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Bei der Bedarfsberechnung und damit der LeistungsgewÃ¤hrung ist allerdings ein
Betrag in HÃ¶he von 1182,42 â�¬ fÃ¼r in den eigenen Pkw oder Pkws von
Familienmitgliedern verbaute Ersatzteile zu berÃ¼cksichtigen, der entsprechend
der obigen Feststellungen den Werkstattrechnungen nicht zuzuordnen war und
daher als Einkommen in Form einer sogenannten Selbstentnahme der
WarenbestÃ¤nde anzusehen ist.

Â 

Danach ergibt sich hinsichtlich der Einkommensermittlung fÃ¼r den streitigen
Zeitraum folgende Berechnung:

Â 

2104,25 â�¬ Gewinn laut BWA

+Â Â Â Â Â Â Â Â Â  1182,42 â�¬ Selbstentnahme WarenbestÃ¤nde

+Â Â Â Â Â Â Â Â Â  139,80 â�¬ private Fahrten mit betrieblichen Kfz

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  3426,47 â�¬

Â 

Von dem so berechneten Gewinn in HÃ¶he von 3426,47 â�¬ ist ein Betrag i.H.v.
2196,30 â�¬ fÃ¼r die Tilgung des betrieblichen Darlehens in Abzug zu bringen,
sodass sich insgesamt ein Gewinn aus der ErwerbstÃ¤tigkeit des verstorbenen
KlÃ¤gers in HÃ¶he von (3426,47 â�¬ -2196,30 â�¬ =) 1230,17 â�¬ ergibt. Verteilt
auf den streitigen Bewilligungszeitraum von sechs Monaten ergibt sich so ein
monatlicher Anrechnungsbetrag von (1230,17 â�¬ : 6 =) 205,03 â�¬, statt der von
dem Beklagten berechneten 429,06 â�¬. 

Â 

Von diesem Einkommen aus selbstÃ¤ndiger TÃ¤tigkeit i.H.v. 205,03 â�¬ ist weiter
ein Grundfreibetrag nach Â§ 11b Abs. 2 SGB II in der hier anzuwendenden Fassung
in HÃ¶he von pauschal 100 â�¬ und ein Einkommensfreibetrag wegen
ErwerbstÃ¤tigkeit nach Â§ 11b Abs. 3 SGB II a.F. i.H.v. 20 % fÃ¼r den Teil des
monatlichen Einkommens, das 100 â�¬ Ã¼bersteigt und nicht mehr als 1000 â�¬
betrÃ¤gt, vorliegend mithin monatlich (205,03 â�¬ â�� 100 â�¬ = 105,03 â�¬ Ã�
20 % =) 21,00 â�¬ in Abzug zu bringen. Es ergibt sich so ein zu verteilendes
Einkommen aus selbstÃ¤ndiger TÃ¤tigkeit in HÃ¶he von (205,03 â�¬ -100 â�¬ -21
â�¬ =) 84,03 â�¬. Entsprechend des von dem Beklagten fÃ¼r den verstorbenen
KlÃ¤ger ermittelten VerteilerschlÃ¼ssels von 45,24 % des Gesamtbedarfes ergibt
sich so fÃ¼r ihn bei der Verteilung des Einkommens ein Anrechnungsbetrag i.H.v.
38,01 â�¬ (= 84,03 â�¬ Ã� 45,24 %). Unter BerÃ¼cksichtigung des von dem
Beklagten ermittelten Gesamtbedarfs des KlÃ¤gers in HÃ¶he von monatlich 392,63
â�¬ ergibt sich abzÃ¼glich der Einkommensanrechnung in HÃ¶he von monatlich
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38,01 â�¬ schlieÃ�lich ein Bedarfssatz in HÃ¶he von monatlich (392,63 â�¬ -38,01
â�¬ =) 354,62 â�¬, statt der von dem Beklagten gewÃ¤hrten 273,53 â�¬, und so
ein um (354,62 â�¬ -273,53 â�¬ =) 81,09 â�¬/ monatlich hÃ¶herer Anspruch.
Insgesamt sind daher fÃ¼r den streitigen Zeitraum Leistungen fÃ¼r den
verstorbenen KlÃ¤ger in HÃ¶he von (81,09 â�¬ Ã� 6 Monate =) 486,54 â�¬ noch zu
gewÃ¤hren.

Â 

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG. Sie trÃ¤gt dem Umstand
Rechnung, dass sich das anzurechnende Einkommen aus der vom verstorbenen
KlÃ¤ger im streitigen Zeitraum ausgeÃ¼bten ErwerbstÃ¤tigkeit von monatlich
429,06 â�¬ auf 221,03 â�¬ rund um die HÃ¤lfte verringert hat und
dementsprechend das aus den gestellten AntrÃ¤gen ersichtliche Klagebegehren
erfolgreich war.

Â 

Die Revision war nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des Â§ 160 Abs. 2 Nrn.
1 und 2 SGG nicht vorliegen.

Erstellt am: 16.05.2022

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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